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1. Aufgaben und Inhalt des Umweltberichtes 

Die Änderung des Baugesetzbuches vom 04.05.2017 (BGBL I, S.2414) setzt die europäische 
Richtlinie 2014/52/EU um. Im Zuge dieser Überarbeitung w urde die Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4 und 
den §§ 2a und 4c BauGB) erw eitert. 

Es ist grundsätzlich für alle Bauleitpläne eine Umw eltprüfung durchzuführen (Ausnahme: § 13 
BauGB, § 13 a BauGB und § 13 b BauGB sow ie § 34 Abs. 4 BauGB und § 35 Abs. 6 BauGB). 

Der Umw eltbericht ist das zentrale Dokument der Umw eltprüfung, das die Grundlage für die Betei-
ligung der Öffentlichkeit sow ie die Einbindung der Behörden und Träger sonstiger öffentlicher Be-
lange bildet und so eine sachgerechte Abw ägung der Umw eltbelange durch die Gemeinde ermög-
licht. 

Die Umw eltprüfung ist mit dem Umw eltbericht in das Bauleitplanverfahren eingebunden. Zu Beginn 
sind der Untersuchungsumfang und der Detaillierungsgrad bezüglich der verschiedenen Schutzgü-
ter, auch ihre Wechselw irkungen untereinander, in Abstimmung mit den Fachbehörden und Trä-
gern sonstiger öffentlicher Belange (sog. Scoping), von dem Markt festzulegen.  

Die Grundlage für den Inhalt des Umw eltberichtes ist die Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a 
und 4c BauGB. Der Umw eltbericht stellt im Wesentlichen den Bestand und die möglichen Umw elt-
ausw irkungen durch den Bau und den Betrieb der geplanten Vorhaben dar. 

Bei der Bew ertung der Ausw irkungen müssen die Möglichkeiten der Vermeidung, der Verringerung 
und des Ausgleichs durch entsprechende Maßnahmen aufgezeigt w erden. Hierzu sind auch die 
potentielle Entw icklung des Gebietes ohne Planung zu bew erten und mögliche Planungsalternati-
ven zu klären. Der Umw eltbericht ist am Ende nochmals allgemeinverständlich zusammenzufas-
sen.  

Der Umw eltbericht ist ein Teil der Begründung des Bauleitplanverfahrens und nimmt daher am 
gesamten Bauleitplanverfahren teil. 

 

2. Einleitung 

2.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der Ziele des Bauleitplans 

Der Markt Reichenberg beabsichtigt mit der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes die Um-
w andlung von Grünfläche in zusätzliche sonstige Sondergebietsfläche gemäß § 11 BauNVO mit 
der Zw eckbestimmung „Reitanlage“ im nördlichen Bereich der bestehenden Sondergebietsfläche 
„Reitanlage“. 
Die Marktgemeinde plant eine geordnete Entw icklung dieses im nördlichen Anschluss des schon 
als Sonderbaufläche genutzten und teilw eise bebauten Bereiches. Die Fläche w ird seit längerem 
als Pferdekoppel und für unterschiedliche Zw ischennutzungen der Reitanlage genutzt.  
Die neu darzustellende Sonderbaufläche liegt am nordöstlichen Ortsrand der Ortslage von Rei-
chenberg im direkten Anschluss an die bestehende Sonderbauflächennutzung. Nördlich der Ände-
rungsfläche grenzt eine Fläche an, die im Bayernatlas-Plus1 als Baufläche mit gemischter Nutzung 
dargestellt ist. 
 
Nutzbare Sondergebietsfläche mit der Zw eckbestimmung Reitanlage ist w eder im Ort Reichenberg  
noch in den anderen Ortsteilen des Marktes Reichenberg verfügbar. Der Bedarf hiernach w ird seit 

                                                 
1 Bayernatlas-Plus, Tatsächliche Nutzung, Stand 11.01.2023 
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längerem an die Marktgemeinde herangetragen. Durch die bedarfsgerechte Ausw eisung der neu-
en, kleinen Sondergebietsfläche f indet eine organische Entw icklung des Ortsteiles statt.  
 
Die Größe der Darstellung der Sondergebietsflächenerw eiterung beträgt ca.0,22 ha. 
 
Durch die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes w ird die Genehmigung des Vorhabens als 
„Sonstiges Vorhaben“ auf Grundlage des § 35 Abs. 2 BauGB planungsrechtlich vorbereitet. 
 
2.2 Umweltschutzziele der einschlägigen Fachgesetze und -pläne 

Die Umw eltprüfung erfolgt durch den Markt Reichenberg auf der Grundlage der Regionalplanung, 
des vorliegenden Vorentw urfes der Flächennutzungsplanänderung und der örtlich vorhandenen 
Nutzungssituation. 

 
Abbildung 1: Tatsächliche Nutzung (Quelle: Bay erische Vermessungsv erwaltung 2023: Bay eratlas Plus,                        
bearbeitet Auktor Ingenieur GmbH am 11.01.2023)  

 
Legende:      hellgrün: Grünland (im Geltungsbereich) 
 gelb: Landwirtschaft/Ackerland 

dunkelgrün: Gehölz 
rot schraffierte Fläche: Biotopkartierung Bayern (Flachland) 
grau: Industrie- und Gewerbefläche 
rosa: Wohnbaufläche, Fläche gemischter Nutzung, Fläche besonderer funktionaler Prägung  
weiß: Unkultivierte Fläche, Weg  
schwarz gestrichelte Linie: Geltungsbereich 13. Änderung des Flächennutzungsplans  
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Weiter w ird auf die zu erw artenden Ausw irkungen der Flächennutzungsplanänderung auf Natur 
und Umw elt sow ie die umliegende Bebauungsstruktur eingegangen. 

 

Darstellung der einschlägigen Fachgesetze, Fachpläne, festgelegten umw eltrelevanten Ziele und 
ihre Berücksichtigung: 

Sämtliche allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, w ie das Baugesetzbuch, die Naturschutzgesetz-
gebung, die Wasser-, Brandschutz- und Abfallgesetzgebung sow ie die Immissionsgesetzgebung 
sind mit entsprechenden Verordnungen berücksichtigt. 

Die Erstellung eines Bauleitplanes ist ein Prozess, in dem umw eltrelevante Belange ermittelt und 
berücksichtigt w erden bzw . Maßnahmen aufgestellt w erden, um erhebliche Beeinträchtigungen zu 
vermeiden. Durch die Beteiligung der Öffentlichkeit sow ie der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange w erden w eitere relevante Ziele und Belange ermittelt und gemäß Abw ägungsergebnis in 
die Planung aufgenommen. Somit w erden sow ohl fachliche Kompetenzen zusammengeführt, als 
auch subjektive Meinungen berücksichtigt. 

Weiterhin w urden Daten der relevanten Schutzgüter über den BayernAtlas Plus abgefragt. Folgen-
de Themenkarten w erden berücksichtigt: 

- Regionalplanung in Bayern 
- Schutzgebiete des Naturschutzes 
- Biotopkartierung Bayern 
- Wasserschutzgebiete 
- Denkmaldaten (BLfD) 
- Freizeitw ege (BVV) 
- Naturgefahren, Georisiken, Hochw asser 

 
 

Im Folgenden w erden die im näheren Umgriff vorhanden Schutzgebiete sow ie die Abfrage der 
oben genannten Themenkarten aufgezeigt und ihre Lage in Bezug auf die Sondergebietsfläche 
dargestellt. 
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Abb. 2: Übersicht über Schutzgebiete u. Abf rage der o.g. Themenkarten (Quelle: Bay erische Vermessungsv erwaltung 
2023: Bay eratlas Plus, bearbeitet Auktor Ingenieur GmbH am 11.01.2023) 

 
 
grüne x Fläche: Landschaftliches Vorbehaltsgebiet 
blau karierte Fläche: Wasserschutzgebiet Würzburg 
rot horizontal schraff iert bzw . rosa umrandet: amtliche Biotopkartierung 
rotbraun schraff iert: FFH-Gebiet (Naturschutzgebiet) Irtenberger und Guttenberger Wald 
grün schraff iert: Naturw ald – teilw eise Überlagerung mit FFH-Gebiet 
blau umrandete rote Fläche: Bodendenkmale 
blauer Punkt: Landschaftsbildprägendes Denkmal und Baudenkmal 
grüne Linie: Radw anderw eg 
orange Linie: örtlicher Wanderw eg 
schw arz gestrichelte Linie: Geltungsbereich 13. Änderung des Flächennutzungsplans  
 
 
Ergebnis der Datenabfrage: 

Innerhalb des Geltungsbereiches: 

Das Plangebiet liegt w eder in einem Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet der Regionalplanung, nicht in 
einem Gebiet des Naturschutzes, noch in einem Bereich von Naturgefahren, Georisiken oder 
Hochw asser.  
Es überlagert aber den w estlichen Randbereich des südlichen Trinkw asserschutzgebietes von 
Würzburg (Gebietskennzahl 2210622500089), w ie schon das gesamte bestehende Sondergebiet 
und der Großteil der südlichen Ortslage von Reichenberg. 
 

Lage des Plangebietes 
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Bodendenkmale sind innerhalb des Geltungsbereiches oder in der direkten Nachbarschaft nicht 
bekannt.  
 
Umgebung des Geltungsbereiches 

Im Nordw esten, Westen und Südw esten des Geltungsbereiches liegt die gesamte Umgebung im 
südlichen Trinkw asserschutzgebietes von Würzburg (Gebietskennzahl 2210622500089).  
 
Nördlich und w estlich des Änderungsbereiches der Flächennutzungsplanung ist der Ausläufer ei-
nes Landschaftlichen Vorbehaltsgebiets in einer Entfernung von mehr als 75 m. 

Das nächstgelegene Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet „Irtenberger und Guttenberger Wald“ liegt 
über 700 m in nordw estliche Richtung und w ird durch den vom Ort Reichenberg besiedelten Tal-
raum abgetrennt. Etw a 50 ha dieses Naturschutzgebietes sind Naturw ald (Naturw ald-ID 4438). 

Das nächstgelegene kartierte Biotop mit der Nummer 6225-0071-002 (Hecken und Feldgehölze 
östlich von Reichenberg) befindet sich etw a 10 m östlich und südöstlich, w ie auch das Biotop mit 
der Nummer 6225-0071-003 (Hecken und Feldgehölze östlich von Reichenberg), das mehr als 20 
m von dem Änderungsbereich entfernt liegt. Südw estlich liegt noch das Biotop mit der Nummer 
6225-0071-001 (Hecken und Feldgehölze östlich von Reichenberg). 

Das Plangebiet liegt in einem Abstand von mehr als 250 m w estlich des Vorbehaltsgebiets (Oberer 
Muschelkalk „CA34, o östlich Reichenberg“) der Regionalplanung für Rohstoffabbau.  

Östliche des Erw eiterungsbereiches liegt in einer Entfernung von mehr als 200 m das geortete Bo-
dendenkmal D-6-6225-0202, eine Siedlung der Linearbandkeramik. 
Südw estlich liegt in einer Entfernung von mehr als 150 m das Bodendenkmal D-6-6225-0154, ein 
mittelalterlicher ebenerdiger Ansitz sow ie in einer Entfernung von mehr als 250 m das Baudenkmal 
der Schlossanlage Reichenberg (D-6-79-176-1, das Schloss Reichenberg seit 1378 Sitz der Frei-
herren Wolffskeel von Reichenberg, Anlage im Kern mittelalterlich, im Bauernkrieg 1525 teilw eise 
zerstört, heutigen Gebäude Ausbauphase des 17./18. Jh.; geschlossene Dreif lügelanlage um In-
nenhof, mit dreieckigem Bering, mit zw ei Wohnbauten mit Treppengiebeln, beide im Kern mittelal-
terlich, Nordflügel mit Satteldach, Fachw erkobergeschoss und Erker bez. 1615, Südflügel dreige-
schossig mit Sattel- bzw . Halbw almdach mit barocken Fensterrahmungen, 18. Jh.; Reste der Be-
festigungsmauer mit Turmfragment, Bruchsteinmauerw erk, mittelalterlich.) mit dem Bodendenkmal 
D-6-6225-0324, archäologische Befunde im Bereich des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Schlosses Reichenberg, w obei die Schlossanlage selbst gleichzeitig auch ein Landschaftsprägen-
des Baudenkmal ist. 
 
Alle w eiteren abgefragten Belange, liegen nicht im näheren Umfeld der Planung. Somit gibt es 
keine w eiteren Berührungspunkte, die negative Ausw irkungen bew irken könnten. 
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Abbildung 3: ABSP-Abfrage (Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfra-
gen 1999: Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Würzburg, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 
11.01.2023) 

 

Legende: gelbe Flächendarstellung        - regional bedeutsam 
                orange Flächendarstellung      - überregional bedeutsam 
 
 
 
  

Lage des Plangebietes 
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Abbildung 4: ABSP-Abf rage: Trockenstandorte (Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Um-
weltf ragen 1999: Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Würzburg, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 
11.01.2023) 

Ausw ertung:               
Für die Änderungsfläche sind keine Besonderheiten als Trockenlebensraum dargestellt. 

Lage des Plangebietes 
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Abbildung 5: ABSP-Abf rage: Feuchtgebiete (Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umwelt-
f ragen 1999: Arten- u. Biotopschutzprogramm Landkreis Würzburg, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 11.01.2023) 

 

 
Ausw ertung:  

Für die Änderungsfläche sind keine Besonderheiten als Feuchtlebensraum dargestellt.  

Lage des Plangebietes 
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Abbildung 6: ABSP-Abf rage: Gewässer (Quelle: Bay erisches Staatsministerium f ür Landesentwicklung und Umweltf ra-
gen 1999: Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Würzburg, bearbeitet: Auktor Ingenieur GmbH am 11.01.2023) 

 
 
 
Ausw ertung:  
Der Änderungsbereich der Sondergebietserw eiterung liegt außerhalb von Bereichen, die Beson-
derheiten bezüglich Gew ässer aufw eisen oder Maßnahmen erfordern.  

Lage des Plangebietes 
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Im Jahr 2006 ist im Rahmen der Gesamtüberarbeitung des Flächennutzungsplanes der Land-
schaftsplan in den w irksamen Flächennutzungsplan integriert w orden. Dieser w ird bei der Planung 
berücksichtigt. 
 
 
3. Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Die Beurteilung der Umw eltausw irkungen erfolgt verbal argumentativ. Es w erden drei Wertigkeiten 
unterschieden. Geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. Bei der Bew ertung der Erheblichkeit ist, 
insbesondere bei den Schutzgütern Boden, Wasser sow ie Tiere und Pflanzen, die Ausgleichbar-
keit von Ausw irkungen ein w ichtiger Indikator. 

Die Erheblichkeit nicht ausgleichbarer Ausw irkungen w ird grundsätzlich hoch eingestuft. Darüber 
hinaus w erden im Hinblick auf die Bew ertung der Schutzgüter Klima / Luft und Mensch die ein-
schlägigen Regelw erke herangezogen. 

3.1 Bestandsaufnahme derzeitiger Umweltzustand und Prognose Nichtdurchführung der 
Planung 

Die im Rahmen der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes überplante nördliche Erw eiterungs-
fläche des Sondergebietes „Reitanlage“ w ird seit längerem als Pferdekoppel und für unterschiedli-
che Zw ischennutzungen der Reitanlage genutzt. Im Bayernatlas-Plus 2 ist eine Grünlandnutzung 
angegeben. Direkt nördlich der Änderungsfläche grenzt eine Fläche an, die im Bayernatlas-Plus 3 
als Baufläche mit gemischter Nutzung dargestellt ist. 
Das Plangebiet w ird nördlich von Grünfläche und gemischter Nutzung sow ie östlich durch Grünflä-
chen begrenzt. Im Westen grenzt das Plangebiet unmittelbar an eine Wegfläche und danach an 
Grünfläche an. Im Süden und Südosten w ird es von den bestehenden Sondergebietsflächen „Reit-
anlage“ begrenzt. Das w eitere nördliche, süd- und östlich Umfeld w ird landw irtschaftlich genutzt. 
 
Die Umw eltmerkmale der unmittelbar an den Änderungsbereich angrenzenden Flächen sind bis 
auf den direkt östlich benachbarten Bereich der Gehölz- und Biotopstrukturen um den Reitplatz, 
nicht als besonders hochw ertig oder als einzigartig einzustufen. Es handelt sich um Grünland das 
überw iegend als Pferdekoppel genutzt w ird. Erhebliche Beeinträchtigungen sind dort aus diesem 
Grund nicht zu erw arten. Das Landschaftsbild und der östliche Ortseingang w erden durch den Er-
w eiterungsbereiches nicht beeinträchtigt, da dieser von nahezu allen Wegbeziehungen nicht ein-
sehbar ist.  

Die Umw eltmerkmale der Änderungsfläche selbst sind nicht als besonders hochw ertig oder als 
einzigartig einzustufen. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Nutzung, im Sinne der schon 
bisher dort bestehenden und südlich angrenzenden Nutzung „Reitanlage“ sind in Summe daher 
geringe Beeinträchtigungen zu erw arten. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes des Ortes 
Reichenberg w ird nach Eingrünung des Erw eiterungsbereiches nicht erw artet. 

Eine nähere Betrachtung erfolgt in den folgenden Kapiteln und den dazugehörigen Anlagen. 

 

 

                                                 
2 Bayernatlas-Plus, Tatsächliche Nutzung, Stand 11.01.2023 
3 Bayernatlas-Plus, Tatsächliche Nutzung, Stand 11.01.2023 
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Bei einer Nichtdurchführung der Planung ist davon auszugehen, dass die Erw eiterungsfläche w ei-
terhin als Pferdekoppel und für unterschiedliche Zw ischennutzungen der Reitanlage genutzt w ird. 
Gleichzeitig w ürde aber der Bedarf einer Pferdepension für die Pferde der Reitvereinsmitglieder 
nicht gedeckt w erden, sodass die w eiterhin ihre Pferde in umliegenden Ortschaften unterbringen 
müssten. Der nicht unerhebliche tägliche Pendelverkehr zu den umgebenden Pferdestallungen 
w ird dann w eiterhin verursacht.  

Die nördlich angrenzende Fläche ist bereits bebaut. Die bestehende Nutzung w ird sich voraus-
sichtlich nicht ändern. Der Erschließungsaufw and ist an der geplanten Stelle gering, da die Er-
schließung über die Zuw egung der bestehenden Sondergebietsfläche erfolgt.  

An anderer Stelle w äre eine Ausw eisung mit einem deutlich höheren Erschließungsaufw and und 
einer höheren Beeinträchtigung der Landschaft verbunden und zudem nicht vertretbar, da die be-
stehenden Reitanlagen mit Reithalle und -plätzen sow ie dem benachbarten Tierarzt w esentlicher 
Bestandteil des Konzeptes der Pferdepension sind. 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung entfällt die Möglichkeit des Neubaus einer Pferdepensi-
on, die die Zukunftsfähigkeit des traditionsreichen Reichenberger Reitvereines sicherstellt. Die 
Eigentümer und Betreiber sind selbst Vereinsmitglieder, die hier ca. 15 Pferde beherbergen und 
betreuen möchten und zudem Therapeutisches Reiten anbieten w ollen. Dies w äre dann nicht um-
setzbar und die ansässige Familie müsste ihren räumlichen und sozialen Mittelpunkt in Reichen-
berg aufgeben.  
 

3.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

3.2.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Die innerhalb des Geltungsbereichs liegende Grünfläche w ird als Pferdekoppel genutzt. Es beste-
hen keine Gebäude. Abrissarbeiten sind daher nicht erforderlich. Die bestehende Nutzung der be-
nachbarten Gebäude und der versiegelten Flächen w ird beibehalten.  
 
Durch die Nutzung als Bauland w ird Vegetationsfläche und somit der Lebensraum von Pflanzen 
und Tieren dauerhaft zerstört. Hierbei handelt es sich um Grünland, das keinen hohen ökologi-
schen Wert hat, da es schon länger als Koppel genutzt w ird und keine Besonderheiten aufw eist. 

Im Rahmen des speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, w elcher als Anlage 2 zum Flä-
chennutzungsplan erstellt w urde, ist keine betroffene besonders geschützte Tier- oder Pflanzenart 
belegt w orden. 

Die bestehenden zum Teil biotopkartierten Hecken und Gehölze entlang der östlichen und südlich 
benachbarten Reitplatznutzung w erden ausnahmslos erhalten.  

Zum Schutz saP-relevanter Tierarten und der Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 
BNatSchG sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens durch Auflagen Vermeidungsmaß-
nahmen sicherzustellen, die Voraussetzung für die Zulässigkeit des Vorhabens sind. Die betroffe-
nen Tierarten sind im Zuge der 13. Flächennutzungsplanänderung im speziellen artenschutzrecht-
lichen Fachbeitrag (Anlage 2) ermittelt, sow ie die erforderlichen Vermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen dargestellt w orden.  

Während der Bauphase kommt es zu Staub- und Lärmentw icklung. Hierdurch können grundsätz-
lich Tiere gestört und vergrämt w erden. Die Bauphase f indet allerdings nur temporär statt und ist in 
einem gew issen Zeitfenster abgeschlossen. Dies kann bei der Einstufung der Ausw irkungen bzgl. 
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ihrer Erheblichkeit begünstigend Berücksichtigung f inden. Die o.g. Beeinträchtigungen treten auch 
bereits durch die Grünlandnutzung mit Zw ischennutzungen der Reitanlage sow ie als Pferdekoppel 
zeitw eise auf.  

Betriebsphase  

Durch die kleine Erw eiterung der Sonderbaufläche ist davon auszugehen, dass dauerhaft Lebens-
raum für Arten (-gruppen) zerstört w ird.  
Der Planungsbereich, der umgew andelt w erden soll, ist bereits durch die benachbarte Sonderge-
bietsnutzung und die Nutzung der landw irtschaftlichen Halle inklusive deren Nutzungen, vorbelas-
tet.  

Gehölze, die die geplante Baufläche eingrünen, sind bereits in unterschiedlichem Abstand in Rich-
tung Osten, Nord- und Südosten sow ie Süden vorhanden. Eine zusätzliche Eingrünung als Aus-
gleichsmaßnahme ist zu untersuchen, damit der Ausgleich möglichst nah am Eingriffsbereich er-
möglicht w ird, um somit die Beeinträchtigungen für die im Plangebiet lebenden Tiere möglichst 
gering zu halten. Insgesamt ist dennoch davon auszugehen, dass durch die Gebäude und die da-
mit einhergehende Versiegelung das Grünvolumen gegenüber der bisherigen Grünlandsituation 
zurückgehen w ird. Um dem entgegenzuw irken und negative Ausw irkungen zu minimieren, ist im 
Baugenehmigungsverfahren beispielsw eise die Forderung einer Dachbegrünung von Flachdä-
chern denkbar. Hierdurch ist es möglich die Artenvielfalt, zumindest in Bezug auf die vorkommen-
den Pflanzenarten, gegenüber der Ausgangssituation deutlich zu erhöhen. 

Da die Änderungsflächen nur für die Erw eiterung des Bestandsgebietes vorgesehen ist, ist nur mit 
einer geringen Zunahme von sonstigen Störungen durch die Nutzung für angrenzende Bereiche zu 
rechnen. 
Die Erw eiterungsfläche der 13. Flächennutzungsplanänderung umfasst ca. 0,22 ha.  
 
Sofern nötig ist eine erhebliche Beeinträchtigung der betroffenen Arten durch Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Auflagen im Baugenehmigungsverfahren auszuschließen.  
 

Wirkungsgefüge 

Für die Änderungs- und Erw eiterungsfläche gilt: 

Tiere und Pflanzen sind w ichtiger Bestandteil des Ökosystems. Durch die enge Verzahnung der 
Funktionen des Naturhaushalts untereinander sind die Wirkungen zu betrachten. Die Reduzierung 
der Vegetation und die dadurch verringerte Transpirationsleistung w erden negative Ausw irkungen 
auf den Wasserkreislauf und das Klima haben. Da Grünlandpflanzen ein geringeres Grünvolumen 
als beispielsw eise Wälder aufw eisen und somit eine geringere Transpirationsrate haben, sind die 
Beeinträchtigungen nicht als hoch einzustufen. Durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen, w ie die 
Auflage einer Dachbegrünung oder Ortsrandeingrünung im Baugenehmigungsverfahren, können 
diese negativen Ausw irkungen reduziert w erden. 
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Nutzung natürlicher Ressourcen und deren nachhaltige Verfügbarkeit 

Die Nutzung als Grünland w ird auf der Änderungsfläche durch die geplante Nutzung als Baufläche 
dauerhaft zerstört. Eine Grünlandnutzung ist auf dieser Fläche in Zukunft nicht mehr möglich. 
Landw irtschaftliche Nutzpflanzen können hier nicht mehr gedeihen. Unter Berücksichtigung der 
Möglichkeit, das Grünvolumen durch geeignete Auflagen, w ie z.B. einer Dachbegrünung oder ei-
ner Eingrünung auf Baugenehmigungsebene zu erhöhen, können die Beeinträchtigungen aus 
Sicht des Naturschutzes minimiert w erden. Tiere sind nicht an die vorliegende Fläche gebunden. 
Deren Lebensraum erstreckt sich auch über die umliegenden landw irtschaftlichen Strukturen. 
In der Marktgemeinde Reichenberg gibt es 2447 ha landw irtschaftliche Fläche. Mit 70,3% ist diese 
Nutzungsart die Häufigste. Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2017.4 Die Inanspruchnahme von 
ca. 0,22 ha w eiterer Grünlandfläche macht einen Anteil von w eniger als 0,01 % der landw irtschaft-
lich genutzten Fläche aus.  
Es handelt sich bei den vorliegenden Bodenstrukturen zudem um keinen besonders hochw ertigen 
Ackerboden mit überdurchschnittlicher natürlicher Ertragsfunktion. Die Bodenschätzungskarte im 
Bayernatlas-Plus 5 zeigt folgende Werte: IS5V 36/36 bzw . sL6V 42/42. 
 
Insgesamt betrachtet, kann nicht von einer hohen Beeinträchtigung für die Landw irtschaft ausge-
gangen w erden. 

Bew ertung 

Die Erheblichkeit der negativen Ausw irkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen ist in der Ge-
samtbetrachtung unter Berücksichtigung der zu fordernden Auflagen bezüglich Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen sow ie aufgrund der geringen Größe der hinzukommenden Bauflächen als 
gering zu w erten. 

3.2.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Während der Bauphase w ird voraussichtlich keine w esentlich größere Fläche beansprucht als 
nach Beendigung der Bauarbeiten, da die Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen innerhalb des 
Baugebietes angelegt w erden können. Lediglich im Bereich der Fahrtrassen der Baufahrzeuge und 
der Lagerflächen kann es auf zusätzlichen Flächen zu temporären Versiegelungen kommen. Diese 
w erden nach Abschluss der Bauarbeiten w ieder entsiegelt. Als Vermeidungsmaßnahme ist das 
Baufeld auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Erhebliche Beeinträchtigun-
gen sind damit auszuschließen. 

Betriebsphase  

Beim Bau von Sondergebietsflächen für Reitanlagen sind gew isse Versiegelungen zum Bau von 
Gebäuden und Erschließungsflächen erforderlich.  

Zur Erschließung der Sondergebietserw eiterung dient die bestehende öffentliche Wegfläche, so-
dass hier keine zusätzlichen Erschließungsflächen nötig sind und mit dem Schutzgut Boden spar-
sam umgegangen w ird. 

Eine Entsiegelung als Ausgleichsmaßnahme für den Eingriff  und die Bodenversiegelung innerhalb 
des Ortes Reichenberg bzw . des Marktes Reichenberg ist voraussichtlich nicht möglich. Die Flä-

                                                 
4 Statistik kommunal 2018, Bayerisches Landesamt für Statistik, S.13 
5 Bayernatlas-Plus, Bodenschätzung BVV, Stand 11.01.2023 
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cheninanspruchnahme und Versiegelung sollten nicht über das erforderliche Mindestmaß hinaus-
gehen. Insgesamt orientieren sich die Planungen der Erw eiterungsfläche an dem an den Markt 
Reichenberg herangetragenen Bedarf, w odurch die vorauszusetzende Bedarfsorientierung gege-
ben ist. 

Zum Schutz des Mutterbodens sind geeignete Auflagen auf Baugenehmigungsebene aufzuneh-
men, sodass der Boden w ieder eingebaut oder ortsansässigen Landw irten zur Verfügung gestellt 
w ird. 

Wirkungsgefüge 

Bodenfunktionen sind für den natürlichen Kreislauf relevant. Durch Versiegelung bzw . Teilversie-
gelung w erden diese Funktionen zerstört und w eitgehend unterbunden. Deshalb sind Maßnahmen 
im Bereich der anderen Schutzgüter erforderlich, die den Verlust der Bodenfunktionen abmildern. 
Insbesondere das Schutzgut Wasser w ird durch einen hohen Oberflächenw asserabfluss aufgrund 
der Versiegelung beeinträchtigt. Aufgrund dessen w ird beispielsw eise ein gew isses Grünvolumen 
angestrebt, sodass Schadstoffbindungen oder die Aufnahme der Oberflächenw asser durch die 
Pflanzen teilw eise übernommen w erden. Das anfallende Dach- und Oberflächenw asser ist mög-
lichst zu nutzen oder örtlich zu versickern.  

Nutzung natürlicher Ressourcen und deren nachhaltige Verfügbarkeit 

Durch die Inanspruchnahme von Boden als Bauland w erden die Bodenfunktionen, w ie zuvor be-
schrieben, dauerhaft zerstört. Durch den Flächenverbrauch steht der Boden als landw irtschaftliche 
Nutzfläche zukünftig nicht mehr zur Verfügung.  

Es handelt sich bei den vorliegenden Bodenstrukturen um einen Boden mit mittlerer Ertragsfähig-
keit6. Die Bodenschätzungskarte im BayernAtlas Plus zeigt folgende Wertzahlen: IS5V 36/36 bzw . 
sL6V 42/42.7. 

Die Bodenausgangsgesteinskarte stellt Muschelkalk (49b) „Kalk- und Dolomitstein, Kalkmergel-
stein, Mergel- und Tonstein (teilw eise unter Residuallehm), innerhalb des Geltungsbereiches dar. 
Die Geologische Karte beschreibt das Gestein, w ie folgt: „Gruppe Unterer Keuper; vorw iegend 
Tonstein mit Steinmergel- u. Gipslagen, z. T. Sandstein, nach SE zunehmend“, als geologische 
Haupteinheit zählt die Fläche des Geltungsbereiches zum Gipskeuper.“ 
Die hydrogeologische Karte stellt als hydrologische Einheit Unteren Keuper und Oberen Muschel-
kalk dar. Die hydrogeologischen Eigenschaften w erden w ie folgt beschrieben „Regional bedeuten-
de Wechselfolge von Kluft-(Karst-) und Kluft- (Poren-) Grundw asserleitern und Grundw asserge-
ringleitern; stark schw ankende Gebirgsdurchlässigkeiten und Ergiebigkeiten, bei Verkarstung er-
höht (Grenzdolomit).“8.    
Das Speichervermögen ist somit eher gering im Bereich des Unteren Keupers und stark variabel in 
den Randbereichen des Oberen Muschelkalks. Die Filterw irkung ist überw iegend als mittel bis 
hoch zu bew erten. In Sand-, Kalk- und Dolomitsteinhorizonten liegt ein sehr geringes bis geringes 
Filtervermögen vor, in Tonsteinhorizonten dagegen ein hohes bis sehr hohes Filtervermögen9. Der 
Geltungsbereich w eist keine steile Hanglange über 18 % auf. Das Retentionsvermögen des Bo-
dens bei Niederschlagsereignissen ist aufgrund der Bodenart schw erer oder toniger Lehm und der 
Entstehung V (Verw itterungsböden) somit als gering einzuschätzen. 

                                                 
6 Das Schutzgut Boden in der Planung, LFU, S.18 
7 BayernAtlas Plus, Datenabfrage Bodenschätzung BVV, 11.01.2023 
8 Umweltatlas Bayern, Geologie, LFU, Datenabfrage vom 11.01.2023 
9 Umweltatlas Bayern, Geologie, LFU, Datenabfrage vom 11.01.2023 
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Das Rückhaltevermögen für Schw ermetalle kann aufgrund der vorliegenden Bodenart und deren 
Entstehung als mittel eingeschätzt w erden10. Um Einträge von Schadstoffen und Schw ermetallen 
in den Boden und somit in das Grundw asser, zu vermeiden sind entsprechende Auflagen vorzuse-
hen. 
Die potentielle natürliche Vegetation ist ein Zittergrasseggen-Hainsimsen-Buchenw ald im Komplex 
mit Zittergrasseggen-Waldmeister-Buchenw ald, örtlich Zittergrasseggen-Stieleichen-Hainbuchen-
w ald und südlich anschließend ein Waldmeister-Buchenw ald im Wechsel mit Waldgersten-
Buchenw ald 11.  
Es liegen keine Moorböden vor bzw . es sind ähnlich spezielle Bodenausprägungen nicht bekannt. 
Aufgrund der Grünlandzahl, die zw ischen 36 und 42 liegt, ist das Standortpotential vom Boden für 
die natürliche Vegetation gemäß „Methoden zur Bew ertung natürlicher Bodenfunktionen“ in „Das 
Schutzgut Boden in der Planung“, als hoch bis regional einzustufen12. 
Es liegen keine besonderen, seltenen oder einzigartigen Sonderstandorte vor. Die Ackerzahl liegt 
im regional typischen Bereich, ist w eder als ausgesprochen hoch oder gering einzustufen. Es han-
delt sich um eine durchschnittlich strukturierte Kulturlandschaft mit vereinzelten Sonderstandorten 
(biotopkartierte Flächen), die in ähnlicher Ausprägung auch andernorts vorkommen. 
 

Bew ertung 

Die Erheblichkeit der negativen Ausw irkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden ist in der Ge-
samtbetrachtung daher als mittel zu w erten.  

 

3.2.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Während der Bauphase w ird der Wasserkreislauf w ie folgt verändert: Der Oberflächenabfluss er-
höht sich durch die Entfernung der Vegetation und die beginnende Verdichtung und Versiegelung 

des Bodens. Das Grundw asser ist w ährend und durch die Bauarbeiten durch entsprechende 
Schutzmaßnahmen nach dem aktuellen Stand der Technik vor Verschmutzung und Beeinträchti-
gung zu schützen. Im Rahmen von Auflagen im Baugenehmigungsverfahren sind entsprechende 
Schutzmaßnahmen aufzunehmen, um Beeinträchtigungen auszuschließen. Die allgemein gelten-
den Hinw eise der Wasserschutzgebietsverordnung sind zu beachten und einzuhalten. 

Betriebsphase 

Innerhalb oder angrenzend an die Änderungsbereiche des Flächennutzungsplans ist kein Gew äs-
ser vorhanden, w elches durch die Maßnahme beeinträchtigt w ird. Da ein Sondergebiet für eine 
Reitanlage ausgew iesen w ird und keine Tankstelle vorgesehen ist, ist daher nicht vom Umgang 
mit Schadstoffen auszugehen. Der Umgang, die Lagerung und Verw endung von tierischen Fäkali-
en ist bei fachgerechtem Betrieb der Reitanlage mit den dazugehörigen Gebäuden als unproble-
matisch zu sehen. 

                                                 
10 Das Schutzgut Boden in der Planung, Bayerisches Geologisches Landesamt und LFU, 2003, S. 31, S. 43, 
S. 49 
11 FIN-Web, FIS-Natur Online, LFU, Datenabfrage vom 11.01.2023 
12 Das Schutzgut Boden in der Planung, Bayerisches Geologisches Landesamt und LFU, 2003, S. 38/39  
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Die privaten Stellplätze und Wege sollten mit versickerungsfähigem Material ausgeführt w erden. 
Außerdem sollte unverschmutztes Dach- und Oberflächenw asser nach Möglichkeit vor Ort genutzt 
w erden. Dies soll bew irken, dass möglichst viel unverschmutztes Wasser zurück in den natürlichen 
Wasserkreislauf gelangt und nach w ie vor zum Erhalt des ökologischen Gleichgew ichtes beiträgt. 
Dies soll im Rahmen von Auflagen im Baugenehmigungsverfahren verbindlichen aufgenommen 
w erden. 

Durch Pflanzungen können die auftretenden Beeinträchtigungen durch erhöhten Oberflächenab-
fluss w ährend der Betriebsphase minimiert w erden.  

Für die Änderung erfolgt die Erschließung über den bestehenden Ortsw eg, sodass es im Vergleich 
zur Ausw eisung auf anderen Flächen oder gegenüber anderen Bauflächen gleicher Art es zu einer 
geringeren Versiegelung und damit zu w eniger Beeinträchtigungen des Wasserkreislaufs kommt. 

Der Änderungsbereich überlagert den w estlichen Randbereich des südlichen Trinkw asserschutz-
gebietes von Würzburg (Gebietskennzahl 2210622500089), w ie schon das gesamte bestehende 
Sondergebiet und der Großteil der südlichen Ortslage von Reichenberg. Die geplante Nutzung 
w ird keine größere Gefährdung des Wasserschutzgebietes darstellen sofern die allgemein gelten-
den Hinw eise der Wasserschutzgebietsverordnung beachtet und eingehalten w erden. 
 
Die neue kleine Bauflächenerw eiterung w ird im Mischsystem entw ässert. Das anfallende Oberflä-
chenw asser ist gedrosselt in Richtung der nächsten Vorflut abzuleiten. Aufgrund dessen w ird das 
anfallende unverschmutzte Oberflächenw asser ortsnah w ieder dem Wasserkreislauf zur Verfü-
gung gestellt. Zudem soll im Rahmen von Auflagen im Baugenehmigungsverfahren verbindlichen 
aufgenommen w erden, dass Regenw asser möglichst auf den privaten Grundstücken zu sammeln 
und w iederzuverw enden ist, w as ebenfalls dem Wasserkreislauf zu Gute kommt. 

Wirkungsgefüge 

Das Schutzgut Wasser steht in enger ökologisch-funktionaler Verbindung mit den anderen Schutz-
gütern, insbesondere dem Schutzgut Luft und Klima. Die Erhöhung des Oberflächenabflusses so-
w ie die Verringerung der Grundw asserneubildung und der direkten Verdunstung führen zu klein-
klimatischen Veränderungen. Um diesen zu begegnen, sind Minimierungsmaßnahmen für den 
Umgang mit anfallendem Oberflächenw asser vorgesehen (s.o.). Auch schädigt ein Absinken des 
Grundw asserstandes letztendlich das Schutzgut Mensch, Tier und Pflanze. 

Nutzung natürlicher Ressourcen und deren nachhaltige Verfügbarkeit 

Wasser ist eine w ichtige Lebensgrundlage für alle Lebew esen. Auch in Zukunft muss dieses Gut in 
sauberer Form verfügbar sein. Durch einen umw eltbew ussten Umgang mit sauberem Dach- und 
Oberflächenw asser, durch die Vermeidung der Grundw asserverschmutzung sow ie die Entsorgung 
des Schmutzw assers durch das Ortsnetz und die fachgerechte Wiederaufbereitung dessen in der 
gemeindeeigenen Kläranlage, ist nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen. 

Bew ertung 

Die Erheblichkeit der negativen Ausw irkungen auf das Schutzgut Wasser ist in der Gesamtbe-
trachtung, unter Berücksichtigung der im Rahmen von Auflagen im Baugenehmigungsverfahren 
verbindlich aufzunehmenden Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sow ie die Berücksichti-
gung der Hinw eise, insbesondere die Beachtung der allgemein geltenden Hinw eise der Wasser-
schutzgebietsverordnung , als gering zu w erten.  
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3.2.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima, Luftqualität sowie den Klimawan-
del 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Baubedingt ist mit Staubemissionen zu rechnen (Staubemissionen treten bereits zeitw eise durch 
die landw irtschaftliche Nutzung auf). In der Luft können dann w ahrscheinlich kurzzeitig höhere 
Emissionsw erte festgestellt w erden. Diese liegen im üblichen Rahmen von Bauarbeiten. Somit 
sind diese hinzunehmen. Klimatische Ausw irkungen sind aufgrund der temporären Beeinträchti-
gungen nicht zu erw arten. Der Klimaw andel w ird durch die Bauarbeiten nicht in feststellbarem Ma-
ße begünstigt. 

Betriebsphase 

In dem Änderungsbereich w erden Pferdeboxen / Stall, ein Futter- / Strohlager, ein Wohnhaus und 
versiegelte Flächen entstehen. Geplant sind die typischen Nutzungen für die dauerhafte Unterbrin-
gung von Pferden, die den Mitgliedern des Reitvereines sow ie dem Vorhabenträger gehören. Da-
her ist mit gering zunehmendem Verkehr durch die Tierbesitzer zu rechnen, die durch die direkte 
Anbindung an die bestehende Reitanlage insgesamt w eitaus geringere Wege zurücklegen müssen 
als vorher. Dies verursacht w eniger Treibhausgasemissionen, die w iederum den Klimaw andel 
dadurch positiv begünstigen und die Luftqualität w eniger beeinträchtigen. Ein gew isses Maß an 
Emissionen entsteht, w enn neue bauliche Nutzungen entstehen. Aufgrund der geringen Größe der 
Sondergebietserw eiterung und der bereits bestehenden benachbarten Nutzungen, ist nicht mit 
einem signif ikant erhöhten Treibhausgasausstoß zu rechnen.  

Durch die landw irtschaftliche Nutzung sind Geruchsemissionen möglich. Diese sind jedoch grund-
sätzlich aufgrund der Lage neben der bestehenden Reitanlage und landw irtschaftlichen Nutzflä-
chen hinzunehmen. Zudem liegt nahezu der gesamte Ortskern und Ortsbereich von Reichenberg 
durch Grün- und Waldflächen ausreichend entfernt w estlich in Hauptw indrichtung vor dem Ände-
rungsbereich. Es sind im Planungsbereich auch keine Anlagen vorgesehen, die erhebliche Men-
gen an Treibhausgasen emittieren. Über das Normalmaß, der vorgesehenen Nutzung, hinaus sind 
somit keine Beeinträchtigungen zu erw arten. Die w eiter umliegende landw irtschaftliche Nutzung 
nördlich, östlich und südlich über das bestehende Sondergebiet hinaus, bleibt erhalten. Dies gilt 
generell für alle den Änderungsbereich umgebenden landw irtschaftliche Flächen.  

Lokal können im Änderungsbereich, bedingt durch Schattenw urf, Luftstau und Erw ärmungen durch 
Gebäude, kleinklimatische Veränderungen auftreten. Diese sind jedoch aufgrund der geringen 
Bebauungsdichte und der offen geplanten Anlage zu vernachlässigen. Ausw irkungen sollen zudem 
durch entsprechende grünordnerische Auflagen (z.B. Beschattung von Stellplätzen) in dem Bau-
genehmigungsverfahren vermieden w erden.  

Bei dem Baugebiet handelt es sich nicht um ein charakteristisches Kaltluftentstehungsgebiet, aus 
dem ein Luftaustausch zw ingend erforderlich ist und erhebliche Beeinträchtigungen bei einer Re-
duzierung des Luftaustauschs hervorgerufen w erden.  

Eine Beeinträchtigung der überörtlichen Klimasituation ist hinsichtlich der o.g. Punkte nicht zu er-
w arten. 

 

 

Wirkungsgefüge 
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Das Schutzgut Luft und Klima ist entscheidend für die Gesundheit der Lebew esen. Auch ist es 
entscheidend, da das Gleichgew icht des Wasserkreislaufes durch übermäßige Temperaturerhö-
hungen gestört w erden könnte. Möglichen Temperaturerhöhungen und kleinklimatischen Verände-
rungen ist durch entsprechende grünordnerische Auflagen zu begegnen. Es sind somit geringe 
Beeinträchtigungen zu erw arten, die sich aufgrund der Versiegelung und der Verw endung künstli-
cher Materialien nicht gänzlich vermeiden lassen. 

Bew ertung 

Die Erheblichkeit der negativen Ausw irkungen auf das Schutzgut Luft und Klima ist in der Gesamt-
betrachtung unter Berücksichtigung der Auflagen als gering zu w erten.  

3.2.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft und biologische Vielfalt 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

In der Bauphase kann es kurzfristig zur Beeinträchtigung des Landschaftsbildes kommen. Dies 
lässt sich nicht vermeiden und ist aufgrund der absehbaren Dauer hinzunehmen. Die baubedingte 
Zerstörung der vorhandenen Grünlandstruktur beeinträchtigt die biologische Vielfalt nicht in erheb-
lichem Maße, da die eher monotone Struktur keinen besonderen ökologischen Wert aufw eist. Die 
w ertigen Gehölzstrukturen im östlichen Anschluss w erden dagegen uneingeschränkt erhalten. 

Betriebsphase  

Das Plangebiet ist durch Wiesennutzung geprägt. Etw a die Hälfte der Teilf lächen des Plangebietes 
sind infolge der tatsächlichen Nutzung und einer ersten Abschätzung der gemeinsamen Betrach-
tung der betroffenen Schutzgüter der Kategorie II „Gebiete mit mittlerer Bedeutung für Naturhaus-
halt und Landschaftsbild“ zuzuordnen. 
 
Die Änderungsfläche liegt in direkter Anbindung an das bestehende Sondergebiet Reitanlage. Ein 
verträglicher Übergang von der Sondergebietsfläche zur Landschaft ist durch die landw irtschafts-
nahe Nutzung und eine qualif izierte Eingrünung sichergestellt.  

Die Änderungsfläche w ird nahezu hinsichtlich allen Weg- und Sichtbeziehungen durch die Lage 
oder die vorhandenen Grünstrukturen abgeschirmt. 

Nutzung natürlicher Ressourcen und deren nachhaltige Verfügbarkeit 

Das Landschaftsbild ist ein charakteristisches Merkmal und prägt den Menschen und dessen Hei-
mat. Im Sinne zukünftiger Generationen ist mit dem Landschaftsbild verantw ortungsvoll umzuge-
hen.  

Da die Änderungsfläche des Flächennutzungsplanes nur eine maßvolle Bebauung erfährt und die 
angrenzenden Flächen tatsächlich schon jew eils entsprechend gebietstypisch genutzt sind, ist 
davon auszugehen, dass diese sich in das vorhandene Landschafts- und Ortsbild stimmig einfü-
gen.  
Die biologische Vielfalt kann durch die Ausw ahl verschiedener Gehölzarten und die Anlage einer 
artenreichen extensiven Dachbegrünung im geplanten Sondergebiet, gegenüber dem jetzigen Zu-
stand durch die Ansaat einer einzigen Ackerfrucht je Grundstück, deutlich erhöht w erden.  
Wird das natürliche Standortpotential, w elches für die Änderungsfläche als hoch bis regional ty-
pisch einzustufen ist, betrachtet, ist festzuhalten, dass eine Nutzung dessen durch eine Bebauung 
unterbunden w ird. Ob es allerdings an jener Stelle irgendw ann zu einer besseren Ausschöpfung 
des Potentials kommen w ürde, kann nicht vorhergesagt w erden. 
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Bew ertung 

Die Erheblichkeit der negativen Ausw irkungen auf das Schutzgut Landschaft und biologische Viel-
falt ist in der Gesamtbetrachtung, unter Berücksichtigung der kaum möglichen Einsehbarkeit des 
Areals sow ie des bereits vorhandenen und w eiterhin unberührten Gehölzsaums und unveränder-
ten Biotopstrukturen östlich, nord- und südöstlich der geplanten Ausw eisungsflächen als gering zu 
w erten.  

 

3.2.6 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 

Natura 2000-Gebiete liegen nicht in unmittelbarer Nähe des Änderungsbereiches. Das nächstge-
legene Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet „Irtenberger und Guttenberger Wald“ liegt über 700 m in 
nordw estliche Richtung und w ird durch den vom Ort Reichenberg besiedelten Talraum abgetrennt.  

Beeinträchtigungen in der Bau- und Betriebsphase der Erw eiterung der Sondergebietsfläche sind 
nicht zu erw arten.  

Bew ertung 

Negative Ausw irkungen auf Natura 2000-Gebiete gibt es nicht.  

 

3.2.7 Umweltbezogene Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Während der Bauzeit können Staub-, Lärm- und andere kurzzeitige Beeinträchtigungen auftreten. 
Radw ege oder Wanderw ege bzw . Fernw anderw ege führen keine an der Änderungsfläche vorbei. 

Eine Beeinträchtigung der Wanderer und Radw anderer auf w eiter umliegenden Flurw egen ist auf-
grund der Entfernung nicht zu erw arten. Durch die landw irtschaftliche Nutzung treten dort hinge-
gen Staub und w eitere temporäre Störungen auf. 

Betriebsphase  

Aufgrund der bestehenden angrenzenden Sondergebietsfläche und Fläche mit gemischter Nut-
zung an den Änderungsbereich, w ird die zu ermöglichende Errichtung von den w eiteren Gebäuden 
für eine Pferdepension mit ihren zugehörigen Nutzungen keine Beeinträchtigung von Menschen 
verursachen oder spürbar steigende Verkehrsaufkommen bringen. Betriebsbedingte Geruchs- 
oder Lärmimmissionen können kurzfristig auftreten.  
Diese sind aufgrund der schon bestehenden Immissionen des Umfeldes und des entsprechenden 
Gebietscharakters als untergeordnet einzustufen. Insgesamt ist die Beeinträchtigung für Menschen 
als gering zu bew erten. 
 
Auch für die bestehenden Nutzungen mit Reitanlage, Tierklinik und deren Mitarbeiter sind durch 
die Erw eiterung keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erw arten, w ie auch nicht für die zukünfti-
gen Betreiber der geplanten Baufläche, die aus der dörf lichen Gemeinschaft stammen. 
 
Da keine Wander- oder Radw ege auf dem bestehenden Ortsw eg an der Erw eiterungsflächen ent-
lang führen, ist keine Beeinträchtigung zu erw arten.  
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Erholungsbereiche im näheren Umfeld w erden ebenfalls nicht beeinträchtigt. Die angrenzenden 
Wege w erden für Spaziergänge der Dorfbew ohner w eiter unverändert bleiben. Durch die geringe 
Ausdehnung der Ausw eisungsfläche und ein zu erw artendes gering erhöhtes Verkehrsaufkom-
men, sind keine Beeinträchtigungen dieser Nutzungen zu erw arten. 

Nutzungen, bei denen mit Schadstoffen umgegangen w ird, können aufgrund der dargestellten 
Nutzungsart sow ie der Lage des Änderungsbereiches ausgeschlossen w erden. 

Bew ertung 

Die Erheblichkeit der negativen Ausw irkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit ist in 
der Gesamtbetrachtung als gering zu w erten.  

 

3.2.8 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwäs-
sern 

Art und Menge von Schadstoff-Emissionen 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Während der Bauphase können erhöhte Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr auftreten. 
Diese liegen im üblichen Rahmen von Bauarbeiten. Somit sind diese hinzunehmen. 

Betriebsphase 

In der geplanten Sondergebietserw eiterung sind nur Stall-, Lager und ein Wohngebäude zulässig. 
Beeinträchtigungen auf die Nutzungen im Gebiet sow ie in der näheren Umgebung sind aufgrund 
der Errichtung dessen nicht zu erw arten. 

Beim Umgang mit Schadstoffen sind die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, aufgrund dessen eine 
Beeinträchtigung der Umw elt ausgeschlossen w ird. 

Bew ertung 

Das Risiko, erhebliche Schadstoffemissionen durch das Vorhaben in die Umw elt einzutragen, ist in 
der Gesamtbetrachtung als gering zu w erten.  

 

Art und Menge von Lärm-Emissionen 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Durch den Bau ist temporär mit Lärmemissionen zu rechnen. Dies ist als typisch für ein Baugebiet 
hinzunehmen. 

Betriebsphase  

Im Umfeld direkt südlich des Änderungsbereichs der 13. Flächennutzungsplanänderung besteht 
bereits ein Sondergebiet Reitanlage. Durch die geplante Erw eiterung des Gebietes w erden keine 
erheblichen Beeinträchtigungen auf die Umgebung bzw . auf das Schutzgut Mensch und Gesund-
heit erw artet.  
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Zeitw eilig können Lärm- und andere landw irtschaftlich bedingte Emissionen / Immissionen auftre-
ten, die auf das Plangebiet einw irken. Dies hat keine erheblichen Beeinträchtigungen der zukünfti-
gen Nutzungen des Sondergebietes zur Folge und ist für die Lage zur freien Landschaft als typisch 
hinzunehmen. 
 
Die Änderungsfläche liegt über 750 m w estlich der Bundesstraße 19 und ca. 500 m östlich der 
Bahnlinie „Gemünden – Waigolshausen“ am östlichen Ortseingang von Reichenberg im direkten 
Anschluss an die südlich und östlich davon bestehenden Sondergebietsflächen. Aufgrund der To-
pographie und dem Abstand ist nicht von Lärmemissionen durch diese Verkehrstrassen auszuge-
hen. Diesbezügliche Beeinträchtigungen sind auch im bestehenden Sondergebiet nicht bekannt. 

Bew ertung 

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch Lärmemissionen ist als gering zu w erten. 

 

Art und Menge von Erschütterungen 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Baubedingt ist temporär mit mäßigen Erschütterungen zu rechnen. Dies ist als typisch für Bau-
maßnahmen bzw . für eine Erw eiterung bestehender Bauflächen hinzunehmen. 

Betriebsphase  

Durch den Betrieb der Sondergebietserw eiterung ist nicht mit Erschütterungen zu rechnen.  

Im näheren Umfeld sind ebenfalls keine Betriebe, Nutzungen oder Einrichtungen bekannt, von 
denen Erschütterungen ausgehen, die sich bis zum Sondergebiet ausw irken könnten. Eine erheb-
liche Beeinträchtigung für die geplante Bauflächenerw eiterung ist nicht zu erw arten. 

Der Änderungsbereich liegt allerdings ca. 250 bis 300 m w estlich der Vorbehaltsf läche zur Gew in-
nung von Muschelkalk. Es w ird daher auf den Nutzungsvorbehalt der Rohstoffgew innung im Falle 
eines Abbaus hingew iesen, der dann durch Sprengarbeiten zur Folge haben könnte. 

Durch den Betrieb der Pferdepension mit den zugehörigen Nutzungen ist nicht mit Erschütterun-
gen zu rechnen.  

Bew ertung 

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch Erschütterungen ist als gering zu w erten. 

 

Art und Menge von Licht-Emissionen 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Es sind, auch w ährend der Bauzeit, insektenfreundliche Lampen und Leuchtkörper zu verw enden 
und eine Abstrahlung nach oben zu vermeiden. Diese Vermeidungsmaßnahmen sind als Auflage 
in die Baugenehmigung mit aufzunehmen. Aufgrund dessen können Beeinträchtigungen ausge-
schlossen w erden. 

Betriebsphase  



Seite 24 von 34 
 
 

 
 
Markt Reichenberg, 13. Änderung FNP, Umweltbericht E 

Im Umfeld der Sondergebietserw eiterung sind keine Beleuchtungseinrichtungen bekannt, die eine 
relevante Beeinträchtigung für die geplanten Nutzungen erzeugen. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung durch Beleuchtung der Sondergebietserw eiterung ist ebenso 
nicht anzunehmen. Um eine mögliche Beeinträchtigung zu verringern, ist jew eils eine Abstrahlung 
nach unten vorzuschreiben.  

Durch o.g. vorgeschlagene Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen ist keine erhebliche Be-
einträchtigung der bestehenden Nutzungen und zukünftigen Nutzungen zu erw arten.  

Bew ertung 

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch Lichtemissionen ist unter Berücksichtigung der Ver-
meidungsmaßnahmen als gering zu w erten. 

 

Art und Menge von Wärme- und Strahlungs-Emissionen 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

In der Bauphase treten keine Strahlungsemissionen auf. Mit der Entw icklung elektromagnetischer 
Felder ist nicht zu rechnen. Eine erhebliche Wärmeentw icklung entsteht durch die Bauarbeiten 
nicht.  

Betriebsphase  

Im Bereich der umgebenden Bebauung sind keine Anlagen oder Einrichtungen bekannt, die ent-
sprechende Strahlungen oder elektromagnetische Felder erzeugen könnten.  

Ebenso sind auch keine Anlagen oder Einrichtungen geplant, die entsprechende Strahlungen oder 
elektromagnetische Felder erzeugen. 

Geringfügige Reflexionen sind durch Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen möglich. Eine 
Zulässigkeit solcher Anlagen ist aus Sicht der Nachhaltigkeit zu begrüßen und zu fördern. Gleich-
zeitig sind, insbesondere aus Gründen des Artenschutzes, die Verw endung spiegelnder und glän-
zender Materialien (ausgenommen Sonnenkollektoren oder Photovoltaikanlagen) als unzulässig in 
die Auflagen der Baugenehmigung aufzunehmen. 

Durch die geplante Nutzung ist nicht mit der Entstehung von elektromagnetischen Feldern, Strah-
lungen oder Wärmeentw icklungen zu rechnen.  

Bew ertung 

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch Wärme, Strahlung bzw . Reflexionen ist als gering zu 
w erten. 

 

Art und Menge von sonstigen Belästigungen 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Durch die Bauarbeiten können zeitw eilig Staub- und Geruchsemissionen auftreten. Diese sind als 
typisch hinzunehmen. 

Betriebsphase  



Seite 25 von 34 
 
 

 
 
Markt Reichenberg, 13. Änderung FNP, Umweltbericht E 

Durch die Bew irtschaftung der umliegenden landw irtschaftlichen Flächen ist von einer zeitw eiligen 
Beeinträchtigung durch Staub- und Geruchsemissionen, letztere in Folge von Düngung und 
Spritzmitteln zu rechnen. Diese treten jedoch zeitlich beschränkt auf und sind für Bauflächen im 
Übergang zur freien Landschaft als allgemein typisch hinzunehmen.  

Im Änderungsbereiches sind landw irtschaftliche Nutzungen zu erw arten, von denen ebenfalls Ge-
ruchsemissionen ausgehen können. Da dies schon jetzt auch im bestehenden Sondergebiet Reit-
anlage der Fall ist und ebenfalls Wohnnutzungen zulässig sind, w ird davon ausgegangen, dass 
keine Nutzungen entstehen, die diese Wohnnutzungen stärker beeinträchtigen w erden.  

Ansonsten sind im näheren Umfeld der geplanten Sondergebietserw eiterung keine Anlagen oder 
Einrichtungen bekannt, die Emissionen in erheblichem Umfang erzeugen könnten.  

Bew ertung 

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch sonstige Belästigungen z.B. durch Staub und Ge-
ruch, ist unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungsmaßnahmen, die in der verbindlichen 
Bauleitplanung festzusetzen sind, als gering zu w erten. 

 

Art und Menge erzeugter Abfälle und Abwässer, Beseitigung, Verwertung 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Während der Bauphase kommt es zu Erdaushub und baubedingt anfallenden Materialresten. Die-
se sind entsprechend den gängigen Vorschriften w iedereinzubauen oder fachgerecht zu entsor-
gen. 

Bereits in der Bauphase fällt Schmutzw asser an, das in den vorhandenen Schmutzw asserkanal 
einzuleiten ist. Das Schmutzw asser gelangt über das Ortsnetz zur zentralen Kläranlage Würz-
burgs, w o das Wasser gemäß den Regeln der Technik gereinigt und w iederaufbereitet w ird.  

Betriebsphase  

In der Betriebsphase der Sondergebietserw eiterung ist das Schmutzw asser in den Schmutzw as-
serkanal einzuleiten. Übersteigt das Schmutzw asser den Verschmutzungsgrad von Hausw asser, 
ist es durch den Grundstückseigentümer entsprechend den gesetzlichen Regeln vorzureinigen.  
 
Die Müllentsorgung erfolgt über das Entsorgungsunternehmen des Landkreises Würzburg. 
Die verkehrliche Erschließung erfolgt über den bestehenden Ortsw eg, die Ortstraße Steige und die 
w eiteren schon bestehenden Straßen- und Wegflächen. Diese Anbindungen sind ausreichend di-
mensioniert und ermöglichen die Befahrung mit Müllfahrzeugen.  
 
Durch die Erw eiterung des Sondergebiets erhöht sich auch die Menge der Abfälle, die voraussicht-
lich im üblichen Rahmen für die jew eils vorgesehene Nutzung liegen w ird. Die Art der Abfälle ent-
spricht den bereits im bestehenden Sondergebiet anfallenden Abfällen. Die Beseitigung und Ver-
w ertung der Abfälle erfolgt nach Abholung durch den Landkreis Würzburg auf Grundlage des gel-
tenden Abfallrechts. Sondernutzungen, die Abfälle in hohem Maße oder Sondermüll verursachen, 
sind nicht vorgesehen. Ggf. anfallender Sondermüll ist entsprechend den geltenden Vorschriften 
und Gesetzten zu entsorgen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind somit nicht zu erw arten.  

Bew ertung 
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Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch die Art und Menge erzeugter Abfälle und Abw ässer 
ist als gering zu w erten. 

3.2.9 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Während der Bauphase f inden Erdarbeiten statt. Hierbei können prinzipiell Kulturgüter gefunden 
w erden. 

Zum Schutz etw aiger gefundener Kulturgüter ist als Auflage in die Baugenehmigung folgendes 
aufzunehmen: 
Funde von Bodenaltertümern gemäß Art. 8 Abs. 1 Bayrischem Denkmalschutzgesetz 
(BayDSchG), sind unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind 
gemäß Art. 8 Abs. 2 BayDSchG unverändert zu belassen. 
 
Innerhalb und im angrenzenden Bereich der geplanten Änderung sind keine Bau- oder Boden-
denkmale bekannt. Sichtbeziehungen zu Baudenkmalen w erden nicht beeinträchtigt. Während der 
Bauzeit ist somit sehr w ahrscheinlich nicht mit Beeinträchtigungen zu rechnen. 

Betriebsphase  

In der Umgebung sind keine Kulturgüter bekannt, deren Sichtbeziehungen beeinträchtigt w erden 
können. Das Schloss Reichenberg mit seinem Umfeld w ird durch die Erw eiterung des Sonderge-
bietes Reitanlage nicht in erheblichem Maße gestört w erden. Der Betrieb der geplanten Reitanlage 
führt nicht zur Beeinträchtigung von Kulturgütern. 

Bew ertung 

Die Erheblichkeit der Ausw irkungen auf vorhandene Kulturgüter ist als gering zu w erten. 

 

3.2.10 Nutzung erneuerbarer Energien, sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Es w ird davon ausgegangen, dass eine Versorgung mit Energie, sow ohl w ährend der Bauzeit als 
auch in der Betriebsphase, durch Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz problemlos er-
folgen kann. 

Betriebsphase  

Eine erhebliche Beeinträchtigung von oder durch energieerzeugende Anlagen, technischen Ein-
richtungen oder Leitungen ist nicht bekannt - geringfügige Reflektionen sind hinzunehmen. 

Der Betrieb von Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen ist aus Gründen der Nachhaltigkeit 
ausdrücklich zulässig. Die Nutzung erneuerbarer Energien w ird entsprechend des GEG (Gebäu-
deenergiegesetz) als bautechnischer Standard vorausgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass die 
bestehenden und sich ansiedelnden Bauherren ihre Gebäude nach dem heutigen Stand der Tech-
nik betreiben und somit möglichst sparsam und eff izient Energie nutzen. 

Bew ertung 



Seite 27 von 34 
 
 

 
 
Markt Reichenberg, 13. Änderung FNP, Umweltbericht E 

Die Nutzung erneuerbarer Energien ist vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit zu begrüßen. Die 
Erheblichkeit der negativen Ausw irkungen ist als gering zu w erten. 

 

 

3.2.11 Risiken z.B. durch Unfälle und Katastrophen 

Bauphase (inkl. Abrissarbeiten) 

Während der Bauphase ist natürlicherw eise die Unfallgefahr als höher einzustufen. Dass durch 
eine Baustelle zur Errichtung von Erschließungseinrichtungen und Gebäuden eine Katastrophe 
ausgelöst w ird, ist beim Bau nach heutigem Stand der Technik nicht zu erw arten.  

Betriebsphase  

Die Art und der Umfang von Unfällen oder Katastrophen sind nicht vorhersehbar. Es ist davon 
auszugehen, dass Ausw irkungen innerhalb von Wohn- bzw . Sondergebieten erheblicher sein dürf-
ten als auf rein landw irtschaftlich genutzten Flächen. Es besteht kein Risiko über das übliche Maß 
hinaus, da innerhalb des Plangebietes keine besonderen Schutzgüter vorliegen und auch kein 
Bereich mit bekannten Umw eltgefahren vorliegt. 

Das Gebiet liegt nicht innerhalb eines hochw asser- oder überschw emmungsgefährdeten Berei-
ches. Die Änderungsfläche liegt am Rand des Trinkw asserschutzgebietes von Würzburg. Das Ri-
siko einer Naturkatastrophe ist daher vergleichsw eise gering. Es sind zudem keine Nutzungen 
vorgesehen oder möglich, die ein erhöhtes Risiko für Katastrophen oder Unfälle besitzen. 

Bew ertung 

Das Wort „Katastrophe“ impliziert eine gew isse Erheblichkeit. Eine Bew ertung erfolgt auf oben 
dargestellten Sachverhalten. Insgesamt kann von einer mittleren Erheblichkeit bei Eintreten eines 
Unfalls oder einer Katastrophe ausgegangen w erden. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist jedoch 
sehr gering.  

Die Bew ertung stützt sich auf folgende Begründung: Der Bereich der Sondergebietserw eiterung ist 
nicht als hochw ertig einzustufen. Im Katastrophenfall ist hingegen mit einer gew issen Erheblichkeit 
zu rechnen. In Summe dürfte der Schadensfall somit mittlere Beeinträchtigungen für die Umw elt 
zur Folge haben. 

 

3.2.12 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

In der Bau- als auch in der Betriebsphase dürfen keine unzulässigen Stoffe sow ie gesetzlich ver-
botene Stoffe und Techniken verw endet w erden. Weiterhin müssen erforderliche Auflagen und 
Maßnahmen bei der Verw endung von Gefahrenstoffen eingehalten w erden. Negative Ausw irkun-
gen auf den Umw eltzustand sind durch die Aufnahme eines Hinw eises und der entsprechenden 
Auflagen im Baugenehmigungsverfahren zu minimieren und positive Aspekte zu begünstigen. 

Bew ertung 

Die Bew ertung der Erheblichkeit der eingesetzten Techniken und Stoffe w ird allgemein gehalten, 
da nicht bekannt ist, w elche Techniken und Stoffe w ährend der Bauarbeiten als auch w ährend des 
Betriebs der zukünftigen Nutzung genau Anw endung f inden. Grundsätzlich w ird davon ausgegan-
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gen, dass die Verw endung gesetzlich zulässiger Techniken und Stoffe nur eine geringe Erheblich-
keit hervorrufen. Der Einsatz besonderer Techniken und Stoffe ist nicht bekannt. 

 

3.2.13 Darstellung von Landschaftsplänen oder sonstigen Plänen  

 
Der Markt Reichenberg besitzt seit 2006 einen in den Flächennutzungsplan integrierten Land-
schaftsplan.  
 
Es ist nicht bekannt, dass w eitere noch nicht genannte, sonstige Pläne existieren, die den Gel-
tungsbereich der Flächennutzungsplanänderung betreffen. Grundsätzlich w ird dies bei der Beteili-
gung der Behörden und Träger öffentlicher Belange geprüft. Sollten diesbezüglich keine w eiteren 
Anregungen eingehen, w ird davon ausgegangen, dass keine entsprechenden Beeinträchtigungen 
durch und für die geplante Bebauung entstehen.  
 
Die Planung verstößt nicht gegen die übergeordneten Umw eltschutzziele des Regionalplanes und 
des Landesentw icklungsprogramms.  
 
Der Flächennutzungsplan w ird entsprechend der schon bestehenden benachbarten Nutzung in ein 
Sondergebiet geändert. Somit w ird sich auch die geplante Nutzung aus dem Flächennutzungsplan 
entw ickeln. 
 

 

3.2.14  Kumulierung von Vorhaben benachbarter Plangebiete  

(Umweltprobleme, spezielle Umweltrelevanz, Nutzung natürlicher Ressourcen) 

Der Markt Reichenberg beabsichtigt derzeit im Umfeld der 13. Flächennutzungsplanänderung kei-
ne w eitere Bauleitplanung. 
 
Eine Kumulierung von Vorhaben ist daher auszuschließen.  
 
Die Planung der Erw eiterung des Sondergebietes Reitanlage führt sehr w ahrscheinlich mit den 
umliegenden Nutzungen nicht zu erheblichen umw eltbezogenen Beeinträchtigungen. Auch sind 
von der Planung keine Gebiete mit spezieller Umw eltrelevanz betroffen.  
 
Die Nutzung natürlicher Ressourcen w ird im Änderungsbereich durch die Versiegelung des Bo-
dens und die Nutzung als Bauland eingeschränkt, da die Fläche einer möglichen landw irtschaftli-
chen Nutzung nicht mehr zur Verfügung stehen w ird. Ausschlaggebende Gründe für die Wahl des 
Erw eiterungsbereiches sind in Kapitel 3.4 erläutert. 
 
Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG sind prinzipiell zu vermeiden oder nur mit Ausnahmege-
nehmigung der zuständigen Behörde zulässig.  
 

3.2.15 Wechselw irkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

Es ist nicht zu erw arten, dass sich durch die Wechselw irkungen der einzelnen Belange des Um-
w eltschutzes die überw iegend als gering bis mittel bew erteten Beeinträchtigungen derart summie-
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ren, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Schutzgutes kommen w ird, sofern entspre-
chende Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Auflagen in der 
Baugenehmigung sichergestellt w erden sow ie die ohnehin geltenden Vorschriften der Wasser-
schutzgebietsverordnung beachtet und eingehalten w erden 

Somit sind negative Wechselw irkungen unter den Belangen des Umw eltschutzes auszuschließen. 

 

3.3 Maßnahmen / Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich  

(Geplante Maßnahmen / Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen) 

Nachteilige Umw eltausw irkungen können durch geeignete Auflagen im Rahmen der Baugenehmi-
gung vermieden, verhindert bzw . ausgeglichen w erden. Auf Ebene des Flächennutzungsplanes 
können solche Maßnahmen, lediglich vorgeschlagen w erden – w ie bereits zuvor geschehen. Gelis-
tet sind im Folgenden diese Vermeidungsmaßnahmen: 
 
Eingrünung der Bauflächen gegenüber der unmittelbar angrenzenden freien Landschaft 
 
Vermeidung und Verringerung negativer Ausw irkungen auf folgende Schutzgüter: Wasser, Luft 
und Klima, Tiere und Pflanzen, Mensch und Gesundheit, Boden und Fläche, Schutzgut Landschaft 
und biologische Vielfalt. 
 
Wirkung: Durch die anzustrebende Eingrünung der Änderungsfläche ergibt sich ein stimmiges 
Landschaftsbild. Weiterhin profitieren durch die sich ergebende Freihaltung der für die Begrünung 
benötigten Flächen alle o.g. Schutzgüter, da ihre natürliche Funktionsfähigkeit erhalten bleibt bzw . 
in diesem Bereich zum Teil verbessert w ird. Dies gilt für die Betriebsphase und für die gesamte 
Dauer der Nutzung dieser Flächen als Sondergebietsflächen. 
 
 
3.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Im Vorlauf des Planungsprozesses der 13. Flächennutzungsplanänderung w urde geprüft, ob die 
Ausw eisung der notw endigen Sonderbaufläche an einem alternativen Standort in der Gemarkung 
Reichenberg möglich bzw . vorteilhafter w äre.  
 
Dies ist eindeutig zu verneinen. Die geplante Erw eiterung der Sondergebietsfläche macht nur in 
direkter Anbindung an die bestehende Sondergebietsfläche Reitanlage Sinn. Eine Umsiedlung der 
existierenden und der geplanten Sondergebietsfläche auf andere brachliegende Gew erbe- oder 
sonstige schon versiegelte Flächen ist mangels Verfügbarkeit nicht möglich.  
Der räumliche Bezug zur bestehenden Reithalle im nahen Umfeld der w eiteren Anlagen des Reit-
vereines sind unverzichtbar für die Pferdepension mit den geplanten Nutzungen. 
 
Zudem ist die direkt südlich an die Sondergebietsfläche angrenzende und seit Jahren etablierte 
Tierklinik w ichtig für das Gesamtkonzept der Reitanlagen. Der Aspekt der veterinären Versorgung 
in unmittelbarer Nähe ist ein gew ichtiger Standortvorteil, der als ausschlaggebender Grund für die 
Wahl dieses Standortes spricht. 
 
Da die Erw eiterung der bestehenden Sonderbaufläche Reitanlage deshalb in unmittelbarem Zu-
sammenhang zur bestehenden Sondergebietsfläche liegen muss, sind nur w enige Planungsalter-
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nativen im direkten Umfeld vorhanden. Eine Einbindung der Erw eiterungsfläche in die schon durch 
bauliche Strukturen geprägte Ortsrandlage Reichenbergs bedingt die Lage zw ischen dem Gebäu-
debestand im südlichen Bereich und der bestehenden nördlichen Scheune. Somit w äre nur ein 
südlich benachbartes Grundstück eine mögliche Alternative, dessen Überbauung und Nutzung 
aber eine zu große Verdichtung für den Bereich darstellen w ürde. 
Alle anderen an die bestehende Sondergebietsfläche angrenzenden Acker- oder Grünlandflächen 
verursachen einen teilw eise größeren Eingriff  bezüglich Grund und Boden oder dem Landschafts-
bild. 
 
Der Grund, der für die Wahl dieses Standortes spricht sind die oben beschriebenen vorhandenen 
Strukturen. Auf die Neuanlage verkehrlicher Erschließungsstraßen kann zudem verzichtet w erden, 
sodass der Flächenverbrauch so gering w ie möglich ist.  
 

3.5 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 j) 

Die Thematik Unfälle und Katastrophen, w urde bereits in Kapitel 3.2.11 angesprochen. Hier w urde 
ermittelt, dass w ahrscheinlich eine mittlere Beeinträchtigung im Schadensfall vorliegen w ird und 
das Risiko, dass es zum Schadensfall kommen w ird, sehr gering ist. 

Besondere Strukturen, Bereiche von Umw eltgefahren oder Schutzgebiete liegen bekanntermaßen 
nicht innerhalb des Geltungsbereiches, sodass die Erheblichkeit nicht als hoch eingestuft w ird. 
Eine erhebliche Anfälligkeit für schw ere Unfälle und Katastrophen ist aufgrund des Gebietscharak-
ters nicht anzunehmen. 

 

4. Zusätzliche Angaben 

4.1 Hinweise auf technische Verfahren, Schwierigkeiten und fehlende Erkenntnisse 

Besondere technische Verfahren w urden nicht zur Erstellung des Umw eltberichts angew andt.  

Die Erkenntnisse des speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (sarF) liegen vor (siehe 
Anlage 2) und w urden entsprechend berücksichtigt. 

Fehlende Erkenntnisse beziehen sich auf den vorliegenden Boden bzw . Baugrund. Ein Baugrund-
gutachten sollte im Rahmen der Erschließungs- / Objektplanung beauftragt und erstellt w erden. 
Die Versickerungsfähigkeit und sonstige Eigenschaften des Bodens können zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht abschließend bew ertet w erden.  

Das Vorkommen von Kampfmitteln ist nicht bekannt. Auch die historischen Hintergründe lassen 
dort nicht auf das Vorkommen von Kampfmitteln schließen13. Somit ist kein Anlass gegeben eine 
genauere Untersuchung durchzuführen. 

Ein Vorkommen von Altlasten im Geltungsbereich bzw . dem Markt Reichenberg ist im ABuDIS 
nicht vermerkt.14  

4.2 Maßnahmen zur Überwachung 

Sollte ein Monitoring erforderlich w erden, w ird dessen Art, Umfang und zeitlicher Rahmen mit den 
zuständigen Fachbehörden festgelegt.  

 
                                                 
13 Markt Reichenberg 
14 ABuDIS 3.0, Datenabfrage (Markt Reichenberg), vom 20.01.2023 
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5. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Der Markt Reichenberg beabsichtigt mit der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes die Um-
w andlung von Grünfläche in zusätzliche sonstige Sondergebietsfläche gemäß § 11 BauNVO im 
nördlichen Bereich der bestehenden Sondergebietsfläche „Reitanlage“. 
 
Der Geltungsbereich der 13. Flächennutzungsplanänderung des Marktes Reichenberg hat eine 
Größe von ca. 0,22 ha. 

Geringe Beeinträchtigungen, teilw eise auch nur temporär, entstehen für jedes Schutzgut, da in den 
ursprünglichen / natürlichen Zustand zunächst durch Bautätigkeiten und anschließend durch den 
Betrieb eingegriffen w ird. 

Mittlere Beeinträchtigungen sind für folgende Schutzgüter zu erw arten: 
 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden sind in der Gesamtbetrachtung als mittel 
zu w erten, insbesondere da die Fläche teilw eise versiegelt und langfristig einer landw irtschaftli-
chen Nutzung entzogen w ird.  

Risiken z.B. durch Unfälle und Katastrophen sind als mittel einzustufen.  
Der Bereich der Sondergebietserw eiterung ist nicht als hochw ertig einzustufen. Im Katastrophen-
fall ist hingegen mit einer gew issen Erheblichkeit zu rechnen. In Summe dürfte der Schadensfall 
somit mittlere Beeinträchtigungen für die Umw elt zur Folge haben. 

Durch die Festsetzung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen durch Auflagen im Bauge-
nehmigungsverfahren sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die umw eltrelevanten Schutzgüter 
nicht zu erw arten. Somit ergeben sich keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 
44 BNatSchG bzw . Artikel 12 FFH-RL. 

 

 
Markt Reichenberg,  

 
_____________________________________                
                      Hemmerich 
               1. Bürgermeister 
 
 
Würzburg,  20.01.2023 
  23.05.2023 
 
Bearbeitung:  Roppel 
Prüfung: Hennlich 
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